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Klassentreffen: Nach 50 Jahren kamen die Schülerinnen der Klasse „WS II c“ der Wertheimer Wirtschaftsschule wieder zusammen

Sich nicht aus den Augen verloren
WERTHEIM. Vor 50 Jahren, bei ihrem
Eintritt in die Wirtschaftsschule
Wertheim, lernten sie sich kennen:
die damals 15-jährigen Mädchen
aus der Klasse „WS II c“.

Zusammengewürfelte Klasse
Zusammengewürfelt waren sie aus
13 verschiedenen Ortschaften, von
Dertingen über Lindelbach und
Dörlesberg bis Külsheim.

Auch nach dem Abschluss der
Mittleren Reife verloren sie sich
nicht aus den Augen und trafen sich
zu jedem Jubiläum wieder.

Der 50. Jahrestag des Kennenler-
nens wurde nun bei einer Fahrt nach
Dresden gefeiert, an der 19 der da-
maligen Schülerinnen teilnahmen.
Sieglinde Dietrich aus Dörlesberg
hatte die Organisation der dreitägi-
gen Fahrt übernommen und es wur-
de ein voller Erfolg.

Gemeinsam Dresden erkundet
Die Landeshauptstadt Sachsens
wurde bei einem Busausflug bei
herrlichem Wetter erkundet; in der

Semper-Oper genossen die Frauen
Beethovens Oper „Fidelio“.

Eine Fahrt in den Schlossgarten
nach Pillnitz und in das Elbsand-
steingebirge rundeten das Pro-

gramm ab. Die gemeinsame Zeit bei
vielen Gesprächen und Erinnerun-
gen an die Schulzeit verging wie im
Flug. Ein solcher Zusammenhalt ei-
ner Schulklasse ist wirklich etwas Be-

sonderes und natürlich wurden
schon Pläne für die Zukunft für wei-
tere Treffen geschmiedet, damit die
Freundschaft noch viele Jahre be-
steht.

Nach 50 Jahren trafen sich 19 Mädchen der Wertheimer Wirtschaftsschule und fuhren gemeinsam nach Dresden. BILD: DIETRICH

spielerisch leichte Bewegung faszi-
nieren den Betrachter.

Das i-Tüpfelchen auf diesen abs-
trakten und konstruktiven Arbeiten
sind Collagen, die die Wertheimer
Künstlerin Isolde Broedermann ge-
schaffen hat.

Sie arbeitet ganz klassisch mit Pa-
pier, Schere und Leim und schneidet
in exakter Feinarbeit Motive aus, die
ein neues Bild mit neuen Inhalten zu
schaffen. So sind Collagen mit tief-
sinnigen und witzigen Inhalten ent-
standen.

vielen Abstufungen. Geschwungene
Farbbänder kontrastieren mit feins-
ten Lasurschleiern.

Durchleuchtete Hintergründe er-
schließen Räume, wirbelnde Farb-
ströme, erinnern an kosmische Er-
scheinungen.

René Vogelsinger ist im Bereich
der Konkreten Kunst tätig und zeigt
auf geistreiche Weise, dass ein geo-
metrischer Körper unzählige Ver-
wandlungsmöglichkeiten enthält.
Verblüffend vielgestaltige, rhyth-
misch angeordnete Formen und

Ausstellung: Werke der Wertheimer Künstlerin Isolde Broedermann und von zwei weiteren Künstlern in Würzburg zu sehen

Tiefsinnige und witzige Collagen mit neuen Inhalten
WERTHEIM/WÜRZBURG. Am Don-
nerstag, 25. Oktober, wird um 18.30
im Weiterbildungszentrum der IHK
Würzburg die Ausstellung „“Abs-
trakt – Konkret – Collage“„ eröffnet.
Die Kunsthistorikerin Liane Thau,
die diese Präsentation kuratiert hat,
wird in die Werke der drei Künstler
einführen.

Der Schwerpunkt des künstleri-
schen Schaffens von Ulrike Scheb ist
die Abstraktion. Von abstrahierten
Akten bis zur völligen Gegenstands-
losigkeit variiert sie ihre Themen inCollagen zu neuen Inhalten. BILD: LIANE THAU

Regelmäßige Gymnastik – an Land und im Wasser – ist unabdingbar, um trotz Osteoporose ein gutes Leben führen zu können. BILDER: BIRGER-DANIEL GREIN

Weltosteoporosetag: Herta Eibel aus Kreuzwertheim lebt seit den 1990er Jahren mit der Krankheit und berichtet von ihren Erfahrungen / Selbsthilfegruppen wichtige Säule der Therapie

Trotz Krankheit eine positive Einstellung erhalten
Der heutige Weltosteopo-
rosetag hat unter anderem
das Ziel, Menschen über
die Erkrankung aufzuklä-
ren. Eine Betroffene er-
zählt, wie man trotz Os-
teoporose ein gutes Leben
führen kann.
Von unserem Mitarbeiter

Bezirksleiter Christian Krimmer
Tel. 09342 21561 
christian.krimmer@lbs-sw.de

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Stadt Wertheim
Main-Tauber-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung

Stadt Wertheim am Main

S a t z u n g

zur Änderung der Satzung der Stadt Wertheim über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung)

Aufgrund von § 46 Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) 
hat der Gemeinderat der Stadt Wertheim am 15. Oktober 2018 folgende Satzung 
beschlossen:

Art. I

Änderung der Satzung der Stadt Wertheim über die öffentliche
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 8. Dezember 1997

in der Fassung vom 15. Dezember 2014

Die Satzung der Stadt Wertheim über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung) vom 8. Dezember 1997 zuletzt geändert durch die Satzung zur 
Änderung der Abwassersatzung vom 15. Dezember 2014 wird wie folgt geändert:

§§ 41a und 41b werden ersatzlos gestrichen

Art. II

Übergangsregelung der Abrechnung

Das bis 31.12.2018 angefallene starkverschmutzte Abwasser wird nach den 
Starkverschmutzerzuschlägen der §§ 41a und 41b in der bis 31.12.2018 geltenden 
Fassung der Abwassersatzung abgerechnet.

Art. III

Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft.

Wertheim, den 15. Oktober 2018 Für den Gemeinderat:
Stein, Bürgermeister

Hinweis:

Wurden beim Erlass dieser Satzung Verfahrens- oder Formvorschriften aus der 
Gemeindeordnung selbst oder aus Rechtsvorschriften, die auf Grundlage der 
Gemeindeordnung erlassen wurden, verletzt, so kann dies nur innerhalb eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Dies muss schriftlich erfolgen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll. Nach Ablauf der Jahresfrist gilt die Satzung als von 
Anfang an gültig zu Stande gekommen.

Diese Heilungswirkung tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Auch kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der 
Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet oder irgendjemand 
die Verletzung bereits geltend gemacht hat.
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